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RAHM§NJUGENDORDNUNG
des Tis cht*nnis-Club S"h*e*+-6al&

Iadbergen 1961

§1
Naue Un( Ilmtelled"schaft

Mitglieder d.er Jugendabtei-1ung des Tlschtennis-Club Schwarz-
Gelb Ladbergen sind. alle wei-blichen und männlichen Jugend.lichen
sowj.e die ger,rählten und berufenen Mitarbeiter der Jugend-
abteilung.

Die Jugendabteilung des T'r'C li:.nri; urnd" ven.-,al-tet sie.h
selbständ.ig und entscheidet über tij-e $e:*valcung d.er' ilrr zu-
f ließenden Fiittel.
Äufgaben d.er Jugendabteilung des ITC sind unter Beachtung der
Grundsätze des freiheitlichen, d.emokratischen sozialen lLechts-
staates:

a) tr'örcleruug d.es §ports a1s 'Ieil d.er Jugendarbeit

b) Pflege der sporttichen Betätigung zuu körperlichen
Leistungsfähigkeito Gesunderhaltung und Lebensfreud-e

c) Erziehuag zur kritischen Auseinandersetzung mit der
$ituation der Jugend.lichen in cier mod.ernen Gesellschaft
und Vermlttlung der X'ähigkeit zur Einslchü 1n geseIl-
sehaftliche Zusammenhänge

d) Entwicklung neuer Formen des Sportes, d.er Bildung und
zeitgemäßer Gesellung

e) Zusammenarbeit mit all-en Jugendorganisationen

f) Pflege der international-en Verständ.igung

§,
9rg.a.ne

Organe d-er Jugend d.es TIC Lad,bereien sind.:

d.er Vereinsjugendtag

d er Vereins jugendausschuß

§z
ÄufraEeg
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§+
Vereins jugend.tag

a) Die Vereinsjugendtage sind ordentl-iche und außerord.entliche.
Sie sind. d.as oberste Organ der Jugend des TTC Lad.bergen.
Sie bestehen aus al1en Ivlitgliedern der Jugendabteilun6.

b) Aufgaben der Vereinsjugendtage sind:
b.'1 f'estlegung Oer Richtlinien für die Tätigkeit d.es Vereins-

jugend.ausschusses .

b.2 Entgegennahme der Berichte und des Kass€nabschlusses
d es Vereins jugendausschuss es .

b.] Beratung der Jahresrechnung und Verabschied.ung des
Haushaltsplanes .

b.4 Ertlastung d.es Vereinsjugendausschusses

b.5 t{ahl d.es Yereinsjugend"ausschusses

b.6 Wahl d.er DeLeglerten zu Jugend.t
Sddtebene r zu d,enen der Vereln
hat.

a8url8en
DeIega

auf Kreis- /
tionsrecht

b.7 Beschlußfassung über vorliegende Antraige.

c) Iler or€.ent1.lche Vereinsjugendtag find"et jährlich statt.
Er rarird. zwei ltlochen vorher vom Vereinsjugendausschuß
unter Bekarurtgabe d.er Tagesord.nung und der errbl, /rnträge
d-urch Aushang einberufen.
Äuf Antrag eines Drittels der stimmberechtigten lviltglieder
des Vereinsjugendtages oder eines mit 5O % der Stimmen ge-
faßten Beschlusses Oes Vereinsjugendausschusses muß eJ-n
außerordentlicher Vereinsjugendtag lnnerhalb von zwei
Wochen mit einer Lad"ungsfrist von sieben [agen stattfinden.

d) Der Vereinsjugendtag wfurl beschlußunfähig, rvenn dle
Hälfte d-er nach der /.nwesenheitsListe stimmberechtigten
[ei]-nehmer nicht mehr anwesend ist. Yoraussetzung 1st
aber, dai3 d.ie Beschlußunfähigkeit durch d.en Versammlungs-
leiter auf Antrag vorher festgestellt ist.

e) Bei Abstimmungen und. t/ahl-en genügt die einfache Ivlehrheit
d er anwesenden Stj-mmberechtigten.

f) "Die lvlltgfieder d.er Jugendabteilung haben je eine nicht
übertragbare Stimme.
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§,
V e re in s j ug eqd auss c tr_u§

ä) Der Vereinsjugendausschuß besteht aus!

dem Vorsitzenden und seiner fitellvertreterin b

der Vorsitzenden und ihrem Stellvertreter
1 Beisitzerft (innen)
und 2 Jugendvertretern, dle z,Z. der idahl noch Jugend-
liche sind-.

,AIs Beisi-tzer (innen) können auch Personen pit spezj-eIlen
Funhti.onen gewählt werden.

Iler Vorsitzende und seine StelLvertreterin bzw. die
Vorsj-tzenden und ihre Stellvertreter sind. l{itglied.er
d.es Vereinsvorstanüe§ 

"

c) Die i{itgLieder des Vereinsjugendausschusses werrlen von
d.eur Vereinsjugendtag 2 Jahre gewählt und bleiben bis
zur l{euwahl d.es Vereins jugend.ausschusses lm Ämt.

d-) In d.en Vereinsjugendausschuß ist jed-es lfiereinsmitglied
r,.lä.-filbar

e) }er Yereinsjugendausschuß erfülIt seine Aufgaben im
Rahmen d.er Vereinssatzung, der Jugend.ordnung sowie der
Beschlüsse d.es Vereinsjugendtages.
Der Vereinsjugendausschuß ist für seine Beschlüsse dem
Vereinsjugendtag und dem Vorstand des Vereins verant=
wortlich.

f) l)ie liitzungen des Vereinsjugendausschusses finden nach
Bedarf statt. Auf Antrag der HäLfte der ivtitglieder des
Verei-nsjugend.ausschusses ist &em Vorsitzend.en elne
Sitzung binnen 2 l,'rtochen einzuberufen.

g) Der Vereinsjugendausschuß ist zuständ.ig für alle Jugend-
angelegenheiten d.es Vereins. JIr entscheidet über d1e
Verwend.ung der d.er Jugejld.abteilung zufließenden Ivlittel,

h) Zur Planung uad. Durchführung besonderer Aufgaben kann d.er
Vereias jugendausschuß Unterausschüsse bj"lden,
Jhre Beschlüsse bed.ürfen der Zustlmmung des Vereinsjugend-
ausschusses.
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b) Der Vorsj-tzende des Vereinsjupsenclausschusses ver-britt
die fnteressen der Vereinsjugend nach innen und außen.
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§o
r{ettsirielo rd-nunf;

liinzelheiten der,..iett]<ämpfe re
d.es lrjestd.eutsehen [lschtennis-

elt die Wetts elord-nun
erbandes.
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Die Selbstverantwortung der Jugendlichen für die §inhaltung
d-er geltend.en Bestimmungen ist zu stärken.

§7
J uR end. o rdnun g s änd" erun geh

Änderungen cler Jug;endordnung können nur von dem ordentlichen
Vereinsjugend.tag oder einem speziell zu diesen Zweck einbe-
rufenen außerorrilentlichen Yereinsjugendtag beschlossen wer:den'
§ie bedürfen d"er Zusiimmung von mindestens 2/1 der anwesenden
Stimmberechtigten.
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